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©ctyutytyarge an bet ©dtynittoberjïâctye oerfeift unb wteber
na<| bent 3nnern brSngt. ®S ift bieg bet etfte ©runb,
weStyalb man mit bireftem Sampf arbeitet nnb ein
wetteret ©rnnb Hegt bartn, bag bet birelte Sampf ben
bie gellen umgebenben Suftgürtel entfernt unb bamit bie
SOBSrme in bas Çolg hineinträgt.

£at bet Sampf mtnbeftenS eine Temperatur non
100 ©tab, fo ïdft et bie im £>oIge befinblictyen ®iwet|»
ftoffe auf unb ueiliert baS fjolg bamit bie gätyigleit, gu
„arbeiten". Sie ©igenfdjjaft, baS ©iweig aufgulöfen, tyat
fein anbetet SBärmeträger, weStyalb für eine richtige
Troclnung baS Betfatyten mit bem Sampfe nidtyt um»

gangen werben lann.

Utrbanäcwesen.
analer» unb ©ipfertneifteroerbanb bes RantonS

©larub. (Rott.) Sie SJtänner non bet eblen ißtafel»
gunft fanben fleh i« ©laruS gut orbentlictyen SatyteS»

uetfammlung gufammen, bie non SMermeifter Satob
Spulet oon 3RoHi§ präjibiett würbe. Sm Sorbet»
grunb ber Beratungen ftanb ein neues Programm für
bie SetyrttngSprüfungen im SRalerberuf, bas non ber
BerbanbSleltung geftütyt auf bie eigenen ©tfatyrungen
unb foldje anbetet ïantonaler Berbänbe ausgearbeitet
worben war. Set neue SrüfungSpIan gebt nun an bie
fantonale tßrüfungSlommijfion. Qn ber SiSluffion würbe
erneut unb brlngenb ber SBunfcty an äße Beerben ge*
richtet, gu einer gefunben unb gerechten ^ßreiSgefialtung
im SJtalergewerbe Çanb gu bteten unb bie alle fctyäbi»
genbe ißrelSbtücfetel unb ©dtymutylonlurteng gu befämpfen.
Qm legten Satyr ift auf Beranlaffung beS SKalermeifter»
»erbanbeS ein berufSlunblictyet Unterridtyt für alle SDtaler»

letytlinge unfereS RantonS eingerichtet worben, was als
ein erfreulicher gortfetyritt gu betrauten ift. liïe Se»

ftrebungen gut görberung ber beruflidjjen Tüctytigfelt beS

BadtymudtyfeS tyaben aber nur bann einen bauernben 9Bert,
wenn biefe berufliche Tüdtytigteit bann fpäter im pral»
tifdjen Berufsleben butety eine gerechte SßretSberedtynung
anetlannt wirb, §iet ift bie ÜJliltyilfe ber Betyörben
unb arbeitoergebenben ©teilen unumgänglidty. SOßenn

ber ©ctyug eines Eorreft errechneten SteifeS in ber SHt»

beitSprajiS fehlt, ift ber ©ctymutyfonlurreng unb bamit
ber mangeltyaften SfcbeitSauSffityrung Tür unb Tor ge»

öffnet. Sie Betyörben tyaben eS in ber £>anb, bei Offerten,
bie eine nennenswerte ^SretSbiffcreug aufweifen, burety

©erantyolung ber ÜDtetfterfctyaft gut Setailfalfulation bie
©ingeltyeiten ber S)3ret8geftaltung fennen gu lernen unb
gu überprüfen, was bei gerechtem ©ntfdtyeib unb gutem
SHUen non felber gut SÎuSfdtyaltung ber ^ßretSunterbte«
tung unb auety ber öberforberung fütyren würbe. Ser
SWaler» unb ©ipfermeifteroerbanb beS RantonS ©laruS
win bie berufliche Qualität unb baS wirtfctyaftltctye gort»
fommen feiner BerufSangetyörigen förbern; bas lann er
ober nur bann, wenn etne gefunbe ^3reiSbete<tynung emtty

»an ben Betyörben anerfannt wirb.

SöotynungSauSftellung im ftunftgewerbemufeum in
gürid). 3lm 8. Sanuar würbe im Äunftgewerbemufeum
öie gBanberauSfteHung „Sie ÜBotynung für baS ©jifteng-
Minimum" eröffnet, bte etnen Teil beS SJlaterialS oet«
wenbet, baS bei ©elegentyeit beS gwetten RongreffeS für
"eues Bauen in granlfurt a. 9R. gufammengeftellt würbe.
Unfet Rii-ftorrefponbent tyat über biefe 9BanberauSftel=
"ung in ber „öanbroetfet=3tg.'\9k. 40 bereits berichtet,
onläfjHcty ber lluSftellung im ©ewerbemufeum Bafel.

(Beb.)

SKGEREI- UND HOLZ-BEARBEITUNGSMASCHINEN

(Universal-Bandsäge Mod. B. M.) 6a

A. MULLIR & CSE. â: - BRUGG

Cotentafel.
f Heinrich ?ltnolö Dett!er*Btorf, »anmeifter in

Bttbifon (3üricty), ftarb am 8. Sanuar im Sitter non
50 Satyren.

f ^ermann ©utermeifter, SHalermeifter in gofingen
(Sfargau), ftarb am 14. Sanuar im Sllter non 57 Satyren.

f BairaunD ^roetyaSla, Bîalerraeifter in 3ng, ftarb
am 15. Sonuat im Sllter non 53 Satyren.

f &aoet SßotyutyaS, ©dtyreinermeifter in ©larnS,
ftarb am 19. Sanuar im Sllter non 53 Satyren.

f Ulrich Slitter, Baumeifter in Ttyaltoil, ftarb am
19. Sanuar im Sllter non 77 Satyren.

üer$cMedene$.
SaS neue 'Baugefeg im Ranton götiety. Ser Sie»

gterungSrat unterbreitet bem RantonSrat etne Borlage
für baS neue Baugefety, im SOBefentlictyen mit ben 9teue»
rung en: Sie ©emeinben ftnb berechtigt, ba§ ©efety unter
regterungSrätltdtyer ©enetymigung gang ober teilweife an»
gnwenben ; fie müffen Bebauungspläne auffteüen, In benen
auety bte Sßotyn», ©efctyäftS» unb Subuftrtegebiete auSge»
fdtyieben fein müffen. Sie im Bebauungsplan enttyaltenen
SSrofefte für baS öffentliche §auptftragenne| unb bte @nt»

wäfferungSgrunbtagen bebürfen ber regierungSräitidtyen
©enetymigung, auf bie ftety fobann baS ©jpropriationS»
recht ftütyt. Bei ber überbauung gu SBotyngwedeu foH
bte offene unb niebere Bauweife beoorgugt werben, unb
für SBotynftragen foU ber rutyige ©tyaraïter gefächert fein.
3Bo eS notwenbig ift, fteüt ber SlegierungSrat mit ben
©emetnbebetydrben gufammen einen einheitlichen ©efamt»
plan auf, bem fiety bte ®emetnbe»BebauungSpläne angu»
paffen tyaben. gerner müffen bte ©emeinben Bauorb »

nungen erlaffen, bte alle bau-, feuer», gefunbtyettS» unb
oerfetyrSpoligeiltdtyen Bertyältniffe enttyalten. Sie ^ßläne
für projeftterte öffentliche BetfetyrSwege follen unter SluS»

fdtyreibung etner 14tägigen BefurSfrift öffentlich aufge»
legt werben, ©ofern an ©trafjen I. unb II. Rlaffe bte
©emeinben bte geftfetyung oon Bau» unb 9tioeauitnlen
unterlaffen, ift bie Sireltion ber öffentlichen Bauten gut
§etfteHung eines SSrojelteS auf Roften ber ©emeinbe
berechtigt. Sie ©ebäubefoctel bürfen nietyt übet bie Bau«
linien, beten 2lbftanb mtnbeftenS 12 m betragen foH,
ootragen. Ste ©emetnben lönnen, wo nötig, im Quat»
tierplanoerfatyren rüdwärtige ober Saneabaulinien an»
orbnen, unb unter ©ntfdtyäbigung ber ©runbeigentümer
gut greltyaltung oon öffentlichen 'Anlagen ßtnten feftfetyen.
Ste Quartierpläne unterliegen mit Begug auf bie geft»
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Schutzharze an der Schnittoberfläche verseift und wieder
nach dem Innern drängt. Es ist dies der erste Grund,
weshalb man mit direktem Dampf arbeitet und ein
weiterer Grund liegt darin, daß der direkte Dampf den
die Zellen umgebenden Luftgürtel entfernt und damit die
Wärme in das Holz hineinträgt.

Hat der Dampf mindestens eine Temperatur von
100 Grad, so löst er die im Holze befindlichen Eiweiß-
stoffe auf und verliert das Holz damit die Fähigkeit, zu
«arbeiten". Die Eigenschaft, das Eiweiß aufzulösen, hat
kein anderer Wärmeträger, weshalb für eine richtige
Trocknung das Verfahren mit dem Dampfe nicht um-
gangen werden kann.

0ervâ»â;mîîn.
Maler- «nd Gipsermeisterverband Ses Kautons

GlaruS. (Korr.) Die Männer von der edlen Pinsel-
zunft fanden sich in Glarus zur ordentlichen Jahres-
Versammlung zusammen, die von Malermeister Jakob
Schul er von Mollis präsidiert wurde. Im Vorder-
gründ der Beratungen stand ew neues Programm für
die Lehrlingsprüfungen im Malerberuf, das von der
Verbandslettung gestützt auf die eigenen Erfahrungen
und solche anderer kantonaler Verbände ausgearbeitet
worden war. Der neue Prüfungsplan geht nun an die
kantonale Prüfungskommission. In der Diskussion wurde
erneut und dringend der Wunsch an alle Behörden ge-
richtet, zu einer gesunden und gerechten Preisgestaltung
im Malergewerbe Hand zu bieten und die alle schädi-
gende Preisdrückeret und Schmutzkonkurrenz zu bekämpfen.

Im letzten Jahr ist auf Veranlassung des Malermeister-
Verbandes ein berufskundlicher Unterricht für alle Maler-
lehrlinge unseres Kantons eingerichtet worden, was als
ein erfreulicher Fortschritt zu betrachten ist. Alle Be-
strebungen zur Förderung der beruflichen Tüchtigkeit des
Nachwuchses haben aber nur dann einen dauernden Wert,
wenn diese berufliche Tüchtigkeit dann später im prak-
tischen Berufsleben durch eine gerechte Preisberechnung
anerkannt wird. Hier ist die Mithilfe der Behörden
und arbeitvergebenden Stellen unumgänglich. Wenn
der Schutz eines korrekt errechneten Preises in der Ar-
beitspraxis fehlt, ist der Schmutzkonkurrenz und damit
der mangelhaften Arbeitsausführung Tür und Tor ge-
öffnet. Die Behörden haben es in der Hand, bei Offerten,
die eine nennenswerte Preisdifferenz aufweisen, durch
Heranholung der Meisterschaft zur Detailkalkulation die

Einzelheiten der Preisgestaltung kennen zu lernen und
zu überprüfen, was bei gerechtem Entscheid und gutem
Willen von selber zur Ausschaltung der Preisunterbie-
tung und auch der Überforderung führen würde. Der
Maler- und Gipsermeisterverband des Kantons Glarus
will die berufliche Qualität und das wirtschaftliche Fort-
kommen seiner Berufsangehörigen fördern; das kann er
aber nur dann, wenn eine gesunde Preisberechnung auch
von den Behörden anerkannt wird.

WohnvngSauSftellung im Kunstgewerbemuseum in
Zürich. Am 8. Januar wurde im Kunstgewerbemuseum
die Wanderausstellung „Die Wohnung für das Existenz-
Minimum" eröffnet, die einen Teil des Materials ver-
wendet, das bei Gelegenheit des zweiten Kongresses für
veues Bauen in Frankfurt a. M. zusammengestellt wurde.
Knser Kü-Korrespondent hat über diese Wanderausstel-
lang in der „Handwerker-Ztg. "Nr. 40 bereits berichtet,
anläßlich der Ausstellung im Gewerbemusenm Basel.

(Red.)

(Universsl-Lsnàsâxe üwä. ö. à) ös

K. s cie. z - sku«z«z

Totentafel
5 Heinrich Arnold Oetiker-Morf. vaumeister w

Bubikon (Zürich), starb am 8. Januar im Alter von
50 Jahren.

-j- Hermann Svtermeister, Malermeister in Zofingen
(Aargau), starb am 14. Januar im Alter von 57 Jahren.

-j- Raimund ProchaSka, Malermeister in Zug, starb
am 15. Januar im Alter von 53 Jahren.

î .Laver Wohnhas, Schreinermeister iu GlaruS,
starb am 19. Januar im Alter von 53 Jahren.

î Ulrich Ritter, Baumeister in Thalwil, starb am
19. Januar im Alter von 77 Jahren.

Vîlîààtt.
Das neue 'Baugesetz im Kanton Zürich. Der Re-

gierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat eine Vorlage
für das neue Baugesetz, im Wesentlichen mit den Neue-
rung en: Die Gemeinden sind berechtigt, das Gesetz unter
regierungsrätlicher Genehmigung ganz oder teilweise an-
zuwenden; fie müssen Bebauungspläne aufstellen, in denen
auch die Wohn-, Geschäfts- und Industriegebiete ausge-
schieden sein müssen. Die im Bebauungsplan enthaltenen
Projekte für das öffentliche Hauptstraßennetz und die Ent-
Wässerungsgrundlagen bedürfen der regierungsrätltchen
Genehmigung, auf die sich sodann das Expropriations-
recht stützt. Bei der überbauung zu Wohnzwecken soll
die offene und niedere Bauweise bevorzugt werden, und
für Wohnstraßen soll der ruhige Charakter gesichert sein.
Wo es notwendig ist, stellt der Regierungsrat mit den
Gemeindebehörden zusammen einen einheitlichen Gesamt-
plan auf, dem sich die Gemeinde-Bebauungspläne anzu-
passen haben. Ferner müssen die Gemeinden Bauord-
nungen erlassen, die alle bau-, feuer-, gesundheits- und
verkehrspolizetlichen Verhältnisse enthalten. Die Pläne
für projektierte öffentliche Verkehrswege sollen unter Aus-
schreibung einer 14tägigen Rekursfrist öffentlich ausge-
legt werden. Sofern an Straßen I. und II. Klasse die
Gemeinden die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien
unterlassen, ist die Direktion der öffentlichen Bauten zur
Herstellung eines Projektes auf Kosten der Gemeinde
berechtigt. Die Gebäudesockel dürfen nicht über die Bau-
linien, deren Abstand mindestens 12 m betragen soll,
vorragen. Die Gemeinden können, wo nötig, im Quar-
tierplanverfahren rückwärtige oder Jnnenbaulinien an-
ordnen, und unter Entschädigung der Grundeigentümer
zur Freihaltung von öffentlichen Anlagen Linien festsetzen.
Die Ouartierpläne unterliegen mit Bezug aus die Fest-
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